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Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 140 
vom 5.6.2009, S. 16ï62  

EW Einwohnerwert 
EZG Einzugsgebiet 
Fauna-Flora-Habitat ï FFH-
Richtlinie 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen, ABl. L 59 vom 8.3.1996, S. 63 

FGE Flussgebietseinheit 
Fischgewässerrichtlinie Richtlinie 2006/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. September 2006 über die Qualität von Süßwasser, das 
schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen 
zu erhalten, ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 20ï31 

FRL Förderungsrichtlinien 
F-VG Finanzverfassungsgesetz 
Gefährliche Stoffe-Richtlinie Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der 
Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der 
Gemeinschaft (kodifizierte Fassung), ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 
52ï59  

GeoPEARL Austria Entwicklung eines georeferenzierten Expositionsmodells 
GewO Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 idF BGBl. I Nr. 8/2010 
Grundwasserrichtlinie Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung und Verschlechterung, ABl. L 372 vom 27.12.2006, 
S. 19ï31 

Grundwasserschutzverordnung Grundwasserschutzverordnung, BGBl. II Nr. 398/2000 
GSwV Grundwasserschwellenwertverordnung, BGBl. Nr. 502/1991 idF 

BGBl. II Nr. 147/2002 
GVE Großvieheinheiten 
GWK Grundwasserkörper 
GZÜV Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, BGBl. II Nr. 479/2006 
HHGW überhaupt bekannter höchster Wert des Grundwasserstands 
Hochwasserrichtlinie Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken, ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27ï34  

IEV Indirekteinleiterverordnung, BGBl. II Nr. 222/1998 idF BGBl. II 
Nr. 523/2006 

IGKB Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
IG-L Immissionsschutzgesetz Luft, BGBl. I Nr. 115/1997 
IKSD Internationale Kommission zum Schutz der Donau 
IKSE Internationale Kommission zum Schutz der Elbe 
IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 
INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (durch die EK 

eingeführtes System von Verordnungen zur Durchsetzung einer 
einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedsstaaten) 

IPPC-Richtlinie Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26ï40 

IRKA Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
IUV Industrieunfallverordnung, BGBl. II Nr. 354/2002 
Klärschlammrichtlinie Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den 

Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der 
Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft, ABl. L 181 
vom 4.7.1986, S. 6ï12 

Kommunale Abwasserrichtlinie Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser, ABl. L 135 vom 
30.5.1991, S. 40 ï 52 

Kosmetikverordnung Verordnung über kosmetische Mittel, BGBl. II Nr. 375/1999 idF 
BGBl. II Nr. 311/2008 
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KPC Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
LE Ländliche Entwicklung 
LH Landeshauptmann 
LIFE Umweltförderungsinstrument der Europäischen Union mit 

Schwerpunkt Naturschutz (LIFE IïIII 1992ï2006) 
LIFE+ Umweltförderungsinstrument der Europäischen Union mit 

Schwerpunkt Naturschutz 2007 - 2013 (gemäß Verordnung 
614/2007/EG über das Finanzierungsinstrument für die Umwelt 

(LIFE+) 
LMG Lebensmittelgesetz 1975, BGBl. Nr. 86/1975 idF BGBl. I 

Nr. 121/2008 
LWK Landwirtschaftskammer 
MinROG Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 idF BGBl. I Nr. 115/2009 
MJNQT Mittleres Jahresniederwasser (berechnet aus dem niedersten 

Tagesniederwasser): arithmetisches Mittel der Jahresniederwässer 
einer zusammenhängenden Reihe von Jahren 

MQ Mittelwasser (arithmetisches Mittel aller Tagesmittel des Abflusses) 
Muschelgewässerrichtlinie Berichtigung der Richtlinie 79/923/EWG des Rates vom 30. Oktober 

1979 über die Qualitätsforderungen an Muschelgewässer 
(ABl. L 281 vom 10.11.1979), ABl. L 339 vom 6.12.2006, S. 39ï39  

MW-Anschlagslinie Mittelwasseranschlaglinie 
NER-V Verordnung zur Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden 

Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Nichteisenmetallen und 
Refraktärmetallen, BGBl. II Nr. 86/2008 

Nges Gesamtstickstoff 
NGOs Non-Governmental Organisations 
NGP Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 
Nitratrichtlinie Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 

Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen, ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1ï8 

Nmin mineralisierter Stickstoff 
NOx Stickstoffoxide 
NSTRAT Österreichische Strategie für Nachhaltige Entwicklung 
ÖGES Energiestrategie Österreich 
ÖPUL Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, 

extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden 
Landwirtschaft 

ÖVGW Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
ÖWAV Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
OWK Oberflächenwasserkörper 
PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
Pestizidrichtlinie Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, ABl. 
L 309 vom 24.11.2009, S. 71ï86 

Pflanzenschutzgrundsatzgesetz Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, BGBl. I Nr. 140/1999 idF BGBl. I 
Nr. 87/2005 

Pflanzenschutzmittelgesetz Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997 idF BGBl. I 
Nr. 55/2007 

Pflanzenschutzmittelrichtlinie Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABl. L 230 vom 
19.8.1991, S. 1ï32  

Pflanzenschutzmittel-
Verbotsverordnung 

Pflanzenschutzmittel-Verbotsverordnung, BGBl. II Nr. 308/2002 idF 
BGBl. II Nr. 128/2004 

Pges Gesamtphosphor 
PJ Petajoule 
PR Planungsraum 
PSM Pflanzenschutzmittel 
QZV Chemie OG Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer, BGBl. II 

Nr. 96/2006 idF BGBl. II Nr. 267/2007 
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REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur 
Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates 
sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 
2000/21/EG der Kommission  

RIWA-T Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung 
RL über 
Umweltqualitätsnormen im 
Bereich Wasserpolitik 

Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im 
Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2000/60/EG, ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84ï97 

Seveso-Richtlinie Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen, ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13ï33 

SRL Wald & Wasser Sonderrichtlinien für die Umsetzung der forstlichen und 
wasserbaulichen Maßnahmen 

TGWK Tiefengrundwasserkörper 
TIWAG Tiroler Wasserkraft AG 
TNSchG Tiroler Naturschutzgesetz 
Trinkwasserrichtlinie Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die 

Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, ABl. L 330 
vom 5.12.1998, S. 32ï54  

TRL-WLV Technische Richtlinien für die Wildbach- und Lawinenverbauung 
TWV Trinkwasserverordnung, BGBl. II Nr. 304/2001 idF BGBl. II 

Nr. 121/2007 
UBA Umweltbundesamt 
UFG Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993 idF BGBl. I 

Nr. 74/2008 
UQN Umweltqualitätsnormen 
UVP-G Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. Nr. 697/1993 

idF BGBl. I Nr. 87/2009 
VEÖ Vereinigte Elektrizitätswerke Österreich 
Vogelschutzrichtlinie Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 103 vom 25.4.1979, 
S. 1ï18 

Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, 
ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1ï73 

WBFG Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 148/1985 idF 
BGBl. I Nr. 82/2003 

WGEV-Daten Wassergüteerhebungsdaten 
WIFO Wirtschaftsforschungsinstitut 
WISA Wasserinformationssystem Austria 
WK Wasserkörper 
WKEV Wasserkreislauferhebungsverordnung, BGBl. II Nr. 478/2006 
WRG Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215 idF BGBl. I Nr. 123/2006 
WV Wiederverlautbarung 
WVA Wasserversorgungsanlage 
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0 Einleitung  

Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Wasserrechtgesetzes 1959, (WRG 1959), BGBl. I 

Nr. 123/2006 hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft; Umwelt und Wasserwirtschaft in 

Zusammenarbeit mir den wasserwirtschaftlichen Planungen der Länder alle sechs Jahre einen Nationalen 

Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) zu erstellen und auf der Internetseite zu veröffentlichen. 

0.1 Allgemeines 

Flussgebietsbezogene Planung basiert auf einem integrierten Ansatz zum Schutz, zur Verbesserung und zur 

nachhaltigen Nutzung der Gewässer. Sie bezieht sich auf Grundwasser und alle Oberflächengewässer, 

ebenso wie direkt mit dem Grundwasser oder Oberflächengewässern verbundene Landökosysteme und 

Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt. 

Ziel der flussgebietsbezogenen Planung ist ï aufbauend auf einer allgemeinen Beschreibung der Merkmale 

der Flussgebietseinheiten und einer zusammenfassenden Darstellung der signifikanten Belastungen und 

anthropogenen Einwirkungen auf den Zustand der Gewässer ï die für die Entwicklung der Lebens- und 

Wirtschaftsverhältnisse der Flussgebietseinheit anzustrebende wasserwirtschaftliche Ordnung in möglichster 

Abstimmung der verschiedenen Interessen darzustellen. Da es nicht möglich ist, Planungsinhalte im 

Einzelnen konkret festzulegen, werden im Planungsdokument auf Basis einer umfassenden Ist-

Bestandsanalyse die signifikanten Gewässernutzungen und die zu erreichenden Erhaltungs- und 

Sanierungsziele festgelegt. Die Planungsmaßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund von mit Verordnung 

(immissionsseitig) festgelegten Umweltqualitätsnormen für Oberflächengewässer und Grundwasser.  

Mit der vorliegenden Planung soll daher ï soweit es möglich ist ï aufgezeigt werden, in welchen Sektoren 

eine Reduktion der Belastungen der Gewässer erzielt werden kann und wie diese Vorgaben stufenweise 

erreichbar sind. Dies erfolgt durch: 

 

1. die Aufstellung kosteneffizienter Maßnahmenprogramme zur stufenweisen Verbesserung des 

Zustandes unserer Gewässer und zum Schutz vor künftigen Beeinträchtigungen auf der Grundlage 

von Schätzungen ihrer potentiellen Kosten; 

2. die Umsetzungsstrategie für die erforderlichen Maßnahmen nach Prioritäten mit einer Darstellung 

von geeigneten bestehenden und möglichen Instrumenten sowie; 

3. die Evaluierung von Fortschritten und die Einstufung von Gewässerabschnitten als erheblich 

verändert oder künstlich. 

 

Die Zielsetzung, saubere und naturnahe Gewässer zu gewährleisten, darf nicht dazu führen, ökonomische 

Gegebenheiten zu ignorieren. Die Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 

im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1ï73 (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL) 

verbessert die vorliegenden Informationen über den Gewässerzustand und über Bewirtschaftungsfragen. Der 

NGP soll die Planung in die Lage versetzen, einen ausgewogenen kostenwirksamen Zugang zu 

Gewässerschutz und Gewässerverbesserung zu finden, der die Wassernutzer ï unter Berücksichtigung des 

Verursacherprinzips ï in angemessener Weise zu Leistungen heranzieht. 

Der NGP ist eine wasserwirtschaftliche Rahmenplanung und hat gemäß § 55c iVm Anlage B folgende Inhalte 

zu umfassen: 

 

1. eine allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit sowie eine Darstellung der 

Schutzgebiete gemäß §§ 30d, 59b WRG 1959; 

2. eine Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen auf den 

Zustand von Oberflächengewässern und Grundwasser; 

3. eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse des Wassergebrauchs gemäß § 55d 

WRG 1959; 

4. eine Darstellung der Überwachungsnetze gemäß §§ 59e und 59f WRG 1959; 

http://recht.lebensministerium.at/filemanager/download/6378/
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5. eine Liste der Umweltziele für Oberflächengewässer, Grundwasser und Schutzgebiete einschließlich 

jener Fälle, für die eine Ausnahme vom Umweltziel gemäß § 30e WRG 1959 in Anspruch genommen 

wurde samt Begründung, sowie die Kriterien für die Identifizierung erheblich veränderter und 

künstlicher Oberflächengewässer;  

6. eine Zusammenfassung der zur Erreichung der Umweltziele (bestehenden und geplanten) 

Maßnahmen(programme) gemäß § 55f WRG 1959; 

7. eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information und Anhörung der 

Öffentlichkeit (§§ 55i, 55j WRG 1959), deren Ergebnisse und die darauf zurückgehenden Änderungen 

des Plans; 

8. eine Liste der zuständigen Behörden sowie der Anlaufstellen für die Beschaffung der 

Hintergrunddokumente und weiterführenden Informationen. 

 

Die Vorgaben des NGP basieren auf den Zielen und Grundsätzen des Wasserrechtsgesetzes, wonach die 

Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips im Sinne einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung zum Schutz und zur Reinhaltung der Ressource danach auszurichten ist, 

 

1. dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet werden kann; 

2. dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und sonstige fühlbare Schädigungen vermieden 

werden können; 

3. dass eine Verschlechterung vermieden sowie der Zustand der aquatischen Ökosysteme und der 

direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren 

Wasserhaushalt geschützt und verbessert werden; 

4. dass eine nachhaltige Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes der 

vorhandenen Ressourcen gefördert wird; 

5. dass eine Verbesserung der aquatischen Umwelt, u.a. durch spezifische Maßnahmen zur 

schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von gefährlichen 

Schadstoffen gewährleistet wird; 

6. Grundwasser sowie Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser verwendet werden kann; 

7. Grundwasser so zu schützen, dass eine schrittweise Reduzierung der Verschmutzung des 

Grundwassers und Verhinderung der weiteren Verschmutzung sichergestellt wird; 

8. Oberflächengewässer so reinzuhalten, dass Tagwässer zum Gemeingebrauch sowie zu 

gewerblichen Zwecken benutzt und Fischwässer erhalten werden können. 

 

Verweise auf Studien, Berichte nationale oder europäische Leit- bzw. Guidance Dokumente, Richtlinien und 

der gleichen dienen der vertiefenden Information. Sie sind nicht Bestandteil des Nationalen 

Gewässerbewirtschaftungsplans. 

Die Karten und Tabellen auf welche im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 (NGP 2009) 

verwiesen wird, sind Bestandteil des Planungsdokumentes. Die Karten sind aufgrund ihres für die Darstellung 

erforderlichen Maßstabes nur im Internet verfügbar. 

Ein Karten- und Tabellenverzeichnis befindet sich am Ende dieses Dokuments. 
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1 Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheiten 

1.1 Die Flussgebietseinheiten Donau, Rhein und Elbe ï Überblick 

1.1.1 Donau 

Die internationale Flussgebietseinheit Donau umfasst eine Fläche von 801.463 km² und ist Lebens- und 

Wirtschaftsraum für ca. 81 Mio. Menschen. Nach der Flussgebietseinheit Wolga stellt das Einzugsgebiet der 

Donau das zweitgrößte Flusssystem Europas dar. Die Donau entspringt im Schwarzwald in Deutschland, 

fließt überwiegend in südöstlicher Richtung und erreicht nach rd. 2.780 km das Schwarze Meer mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Abflussmenge von 6.500 m³/s.  

Die bedeutendsten Nebenflüsse sind der Inn, die Drau, die March, die Save, die Theiß und der Sereth. Die 

Donau entwässert mit ihren Nebenflüssen Hoheitsgebiete von 19 Staaten und stellt in dieser Hinsicht das 

Ăinternationalsteñ Flussgebiet der Welt dar. 

Etwas über 96% des österreichischen Staatsgebiets (80.593 von 83.851 km
2
 Gesamtfläche) entwässern 

zur Donau und tragen mit etwa 25% zum Zufluss ins Schwarze Meer bei. Der österreichische Anteil an der 

Flussgebietseinheit Donau wurde in sechs nationale Planungsräume unterteilt: 

 Donau bis Jochenstein, 

 Donau unterhalb Jochenstein, 

 March, 

 Leitha, Raab, Rabnitz, 

 Mur und 

 Drau 

 

Tabelle 1.1-1: Gewässersteckbrief zum österreichischen Donaugebiet 

Eckdaten zum österreichischen Donaugebiet 

 

Gewässer Österreichische Donau 

Flussgebietseinheit Donau 

Größe des oberirdischen Einzugsgebietes 
in Österreich 

80.593 km
2
  

Länge des Gewässernetzes in Österreich 

(Einzugsgebiete  10 km
2
) 

30.183 km 

Länge der Donau / davon in Österreich 2.780 km / rd. 350 km 

Quelle im Schwarzwald; Baden-Württemberg, Deutschland 

Mündungsbereich Donaudelta, Rumänien, Ukraine 

Mündungsmeer Schwarzes Meer 

Gewässertyp in Österreich Sondertyp ĂGroÇer Fluss-Donauñ 

durchschnittliche Abflussmenge (MQ) rd. 6.460 m³/s an der Donaumündung 

davon an Österreichs Grenzen 1.400 m³/s Grenze Deutschland ï Österreich 

1.955 m³/s Grenze Österreich ï Slowakei 

Nebengewässer: 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 4.000 km

2
 in Österreich 

Salzach, Inn, Traun, Enns, Thaya, March (inkl. dem Anteil in den 
Nachbarstaaten), Mur, Drau 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 500 km

2
 bis 4.000 km

2
 in 

Österreich 

Lech, Sanna, Ötztaler Ache, Sill, Ziller, Großache, Saalach, Große 
Mühl, Innbach (mit Aschach), Ager, Alm, Salza, Steyr, Aist, Ybbs, 
Erlauf, Pielach, Kamp, Traisen, Schwechat, Fischa, Rußbach, 
Mährische Thaya, Pulkau, Thaya, Zaya, Schwarza, Leitha, 
Rabnitz, Feistritz, Lafnitz, Raab, Pinka, Mürz, Kainach, Sulm, Isel, 
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Tabelle 1.1-1: Gewässersteckbrief zum österreichischen Donaugebiet 

Eckdaten zum österreichischen Donaugebiet 

Möll, Lieser, Gail, Glan, Gurk, Lavant 

Stehende Gewässer (Seen) > 0,5 km
2
 in 

Österreich 
55 Seen bzw. Speicherseen  

Seen > 5km²: Achensee, Hallstätter See, Wallersee, Weißensee, 
Attersee, Bodensee, Millstätter See, Mondsee, Neusiedler See, 
Ossiacher See, Traunsee, Wörthersee, Wolfgangsee 

Naturraum: 

Ökoregion nach Anhang XI EU 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 

Ökoregion Nr. 4: Alpen, 

Ökoregion Nr. 5: Dinarischer Westbalkan, 

Ökoregion Nr. 9: Zentrales Mittelgebirge, 

Ökoregion Nr. 10: Karpaten und 

Ökoregion Nr. 11: Ungarische Tiefebene 

Mittlerer Jahresniederschlag [mm/Jahr] 

Verdunstung [mm/Jahr] 

Abfluss [mm/Jahr] 

1.090 

500 

575 

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000: 

Größe der Flussgebietseinheit Donau 801.463 km², umfasst Teilflächen von 19 Staaten 

davon Österreichischer Anteil am 
Einzugsgebiet 

80.593 km²; das entspricht  

10,1% an der FGE Donau, bzw.  

 96,1% der Fläche von Österreich 

Einwohner (EW) in der Flussgebietseinheit 
Donau 

ca. 81 Mio. EW 

davon Anteil in Österreich 7,644 Mio. EW bzw.  

9,4% der EW in der FGE 

Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern  Wels, St. Pölten, Klagenfurt, Villach 

Städte mit über 100.000 Einwohnern Salzburg, Innsbruck, Wien, Linz, Graz 

Bebaute Flächen 4,8% (3.872,8 km
2
) 

Landwirtschaftliche Flächen 32,8% (26.416,2 km
2
) 

Wälder und naturnahe Flächen  61,4% (49.464,9 km
2
) 

Wasser- und Feuchtflächen r1,0% ( 839,5 km
2
) 

Wasserbewirtschaftung: 

Binnenschifffahrt Die österreichische Donau wird durchgehend für die Schifffahrt 
genutzt. 

Durch den Main-Donau Kanal besteht eine durchgängige 
Wasserstraße vom Schwarzen Meer über Donau, Main und Rhein 
bis zur Nordsee. 

Darüber hinaus findet Binnenseeschifffahrt für touristische Zwecke 
statt. 

Wichtige Häfen in AT Linz, Enns, Krems, Wien 

Wasserkraftnutzung 

> 5 GWh/a 

Speicherkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke 

Laufkraftwerke,  

teilweise mit Schwellbetrieb 

Überleitung von Wasser zwischen 
Flussgebieteinheiten 

Von der Flussgebietseinheit Donau (Trisanna- und Rosannagebiet) 
wird Wasser zum Zwecke der Energiegewinnung in die 
Flussgebietseinheit Rhein übergeleitet. 

Überleitung von Wasser zwischen 
Planungsräumen innerhalb einer 
Flussgebietseinheit 

Zwischen einzelnen Planungsräumen in der Flussgebietseinheit 
Donau wird Wasser zum Zwecke der Energiegewinnung 
übergeleitet (z.B. Möll). 



17 

Tabelle 1.1-1: Gewässersteckbrief zum österreichischen Donaugebiet 

Eckdaten zum österreichischen Donaugebiet 

Darüber hinaus wird zwischen einzelnen Planungsräumen in der 
Flussgebietseinheit Donau Trinkwasser übergeleitet. 

Künstliche Grundwasseranreicherung Grundwasserfeld Glanegg in Salzburg 

Endversickerungsanlage Perwenderbach im Kirchholz in der 
Marktgemeinde Hörsching 

Versickerungsanlage Stallingerfeld 

Versickerungsanlage Russbach-Mühlbach 

Versickerungsanlage Speltengarten im Marchfeld, 

Dotation in der Lobau und im Marchfeld 

Grundwassernutzung Nutzung für die Bereiche Haushalt, Industrie, Gewerbe und 
Landwirtschaft (Bewässerung) 

Tiefengrundwasser wird zusätzlich für balneologische 
(Thermalwasser) als auch für geothermische Zwecke verwendet. 

Wirtschaftsstruktur: 

Land- und Forstwirtschaft Rinder- und Milchviehhaltung mit Schwerpunkt in den Grünland 
und Alpregionen 

Marktfruchtbetriebe und Veredelungsbetriebe in den 
Ackerbauregionen 

Wein-, Obst- und Gemüsebau in den Gunstlagen 

Forstwirtschaft 

Industrie Bergbau, Erdöl- und Erdgasförderung, Erdölraffinierung, Schotter- 
/Steingewinnung, Baustofferzeugung, Chemische Industrie, 
Nahrungs- und Genussmittel (Zucker, Getränke), Metallerzeugung, 
-bearbeitung, Maschinen und Fahrzeugbau, Elektroindustrie, 
Holzbe- und -verarbeitung, Papier- und Pappeerzeugung, Textil- 
und Lederindustrie, Glasindustrie 

Energieerzeugung Wasserkraftwerke, Wärmekraftwerke 

Dienstleistung Tourismus, Handelszentren, Dienstleistungszentren,  

Verwaltungszentren 

Koordinierung: 

Multinationale Koordinierung in der 
Flussgebietseinheit Donau 

Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), 
www.icpdr.org 

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und 
Kooperationen 

Österreichisch-Schweizerische Kommission für die gemeinsame 
Nutzung des Oberen Inn 

Ständige Gewässerkommission nach dem Regensburger Vertrag 

Österreichisch-Tschechische Grenzgewässerkommission 

Österreichisch-Slowakische Grenzgewässerkommission 

Österreichisch-Ungarische Gewässerkommission 

Österreichisch-Slowenische Kommission für die Mur 

Österreichisch-Slowenische Kommission für die Drau 

 

1.1.2 Rhein 

Die internationale Flussgebietseinheit Rhein umfasst eine Fläche von ca. 185.800 km² und ist Lebens- und 

Wirtschaftsraum für ca. 58 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von neun Staaten, wobei der Anteil 

Deutschlands mit ca. 100.000 km² am größten ist. 

Die Quellflüsse des Rheins, der Vorder- und Hinterrhein, entspringen in den Schweizer Alpen. Der Rhein 

fließt überwiegend in nördlicher Richtung und erreicht nach 1.320 km die Nordsee. Die bedeutendsten 

Nebenflüsse sind die Aare, die Mosel, der Main, der Neckar, die Lahn, die Ruhr und die Ill. 

http://www.icpdr.org/
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Lediglich 2,8% bzw. 2.366 km
2
 des österreichischen Staatsgebiets entwässern ï im Bereich de Alpenrhein 

ï über den Rhein. Der österreichische Anteil an der Flussgebietseinheit Rhein besteht aus dem 

gleichnamigen Planungsraum, der als wichtigste Gewässer den Rhein, den Bodensee, die Ill, die Dornbirner 

Ache und die Bregenzer Ache umfasst. 

 

Tabelle 1.1-2: Gewässersteckbrief zum österreichischen Rheingebiet 

Eckdaten zum österreichischen Rheingebiet 

 

Gewässer Österreichischer Rhein 

Flussgebietseinheit Rhein 

Größe des oberirdischen Einzugsgebietes 
in Österreich 

2.366 km² 

Länge des Gewässernetzes in Österreich 

(Einzugsgebiete  10 km
2
) 

859 km 

Länge des Rhein / davon in Österreich 1.320 km / rd. 26 km 

Quelle in den Schweizer Alpen, Graubünden, Schweiz 

Mündungsbereich Rhein-Maas-Delta, Niederlande 

Mündungsmeer Nordsee 

Gewässertyp in Österreich Sondertyp ĂGroÇer Fluss ï alpine Flüsseñ 

durchschnittliche Abflussmenge (MQ) 2.270 m³/s an der Grenze Deutschland ï Niederlande 

davon an Österreichs Grenze(n) 160 m³/s an der Grenze Fürstentum Liechtenstein ï Schweiz ï 
Österreich 

230 m³/s zum Bodensee 

Nebengewässer: 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 4.000 km

2
 in Österreich 

- 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 500 km

2
 bis 4.000 km

2
 in 

Österreich 

Ill, Bregenzer Ache 

Stehende Gewässer (Seen) > 0,5 km
2
 in 

Österreich 
5 Seen bzw. Speicherseen 
Seen > 5km²: Bodensee 

Naturraum: 

Ökoregion Ökoregion Nr. 4: Alpen 

Mittlerer Niederschlag [mm/Jahr] 

Verdunstung [mm/Jahr] 

Abfluss [mm/Jahr] 

1.880 

470 

1.385 

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000: 

Größe der FGE rund 185.000 km² 

Teilflächen von 9 Staaten 

davon AT Anteil am Einzugsgebiet 2.366 km², das entspricht 

1,3% an der FGE Rhein, bzw. 

2,8% der Fläche von AT 

Einwohner (EW) in der FGE ca. 58 Mio. EW 

davon Anteil in Österreich 0,344 Mio. EW bzw.  

0,6% der EW in der FGE 

Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern  - 

Städte mit über 100.000 Einwohnern - 
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Tabelle 1.1-2: Gewässersteckbrief zum österreichischen Rheingebiet 

Eckdaten zum österreichischen Rheingebiet 

Bebaute Flächen 7,4% (174,3 km
2
 ) 

Landwirtschaftliche Flächen 14,0% (332,2 km
2
) 

Wälder und naturnahe Flächen 75,3% (1782,2 km
2
) 

Wasser- und Feuchtflächen 3,2% (74,5 km
2
) 

Wasserbewirtschaftung: 

Binnenschifffahrt Binnensee- und -flussschifffahrt für touristische Zwecke 

Wichtige Häfen in Österreich Bregenz 

Wasserkraftnutzung 

> 5 GWh/a 

Speicherkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke 

Laufkraftwerke 

teilweise Schwellbetrieb 

Überleitung von Wasser zwischen 
Flussgebieteinheiten 

Überleitung aus der Flussgebietseinheit Donau 

Überleitung von Wasser zwischen 
Planungsräumen innerhalb einer 
Flussgebietseinheit 

- 

Künstliche Grundwasseranreicherung - 

Grundwassernutzung Nutzung für die Bereiche Haushalt, Industrie und Gewerbe, 
Landwirtschaft (Bewässerung) 

Wirtschaftsstruktur: 

Land- und Forstwirtschaft Rinder- und Milchviehhaltung mit Schwerpunkt in der Grünland- 
und Alpbewirtschaftung 

Forstwirtschaft 

Industrie Schotter- /Steingewinnung, Baustofferzeugung, Nahrungs- und 
Genussmittel (Getränke), Metallbearbeitung, Maschinen und 
Fahrzeugbau, Elektroindustrie, Holzbe- und Verarbeitung, 
Textilindustrie 

Energieerzeugung Wasserkraftwerke 

Dienstleistung Tourismus, Handelszentren, Dienstleistungszentren, 
Verwaltungszentren 

  

Koordinierung: 

Internationale Koordinierung Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), 
www.iksr.org 

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und  

 

Kooperationen 

Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee  

 

(IGKB), http://www.igkb.de/ 

Internationale Rheinregulierung (IRR), 
http://www.rheinregulierung.at 

Internationale Regierungskommission Alpenrhein (IRKA), 
http://www.alpenrhein.net/ 

Staatsvertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 
Österreich 

 

http://www.iksr.org/
http://www.igkb.de/
http://www.rheinregulierung.at/
http://www.alpenrhein.net/
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1.1.3 Elbe 

Die internationale Flussgebietseinheit Elbe umfasst eine Fläche von 148.268 km² und ist Lebens- und 

Wirtschaftsraum für ca. 24,5 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von vier Staaten, wobei der Anteil 

Deutschlands mit 97.175.000 km² (65,54%) am größten ist. 

Der Elbe entspringt im Riesengebirge in der Tschechischen Republik, fließt überwiegend in nordwestlicher 

Richtung und erreicht nach 1.094 km die Nordsee. Die bedeutendsten Nebenflüsse sind die Moldau, der 

Havel, die Saale, die Mulde, die Schwarze Elster und die Eger. 

Der österreichische Anteil an der Flussgebietseinheit Elbe besteht aus dem gleichnamigen 

Planungsraum, der als wichtigste Gewässer die Lainsitz und die Maltsch umfasst. 1,1% der Staatsfläche 

Österreichs (920 km²) werden durch die Flüsse Lainsitz und Maltsch über die Moldau in die Elbe entwässert. 

 

Tabelle 1.1-3: Gewässersteckbrief zum österreichischen Elbegebiet 

Eckdaten zum österreichischen Elbegebiet 

 

Gewässer Elbe 

Flussgebietseinheit Elbe 

Größe des oberirdischen Einzugsgebietes 
in Österreich 

920 km
2
 

Länge des Gewässernetzes in Österreich 

(Einzugsgebiete  10 km
2
) 

425 km 

Länge der Elbe / davon in Österreich 1 090 km / keine Fließstrecke in Österreich 

Quelle im Riesengebirge (nahe der polnischen Grenze), Tschechische 
Republik 

Mündungsbereich Elbe-Ästuar, Deutschland 

Mündungsmeer Nordsee 

Gewässertyp in AT keine Fließstrecke der Elbe in Österreich 

durchschnittliche Abflussmenge (MQ) rd. 870 m³/s bei Cuxhaven 

davon an Österreichs Grenze 4 m³/s an der Grenze Österreich ï Tschechische Republik für die 
Lainsitz 

Nebengewässer: 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 4.000 km

2
 in Österreich 

- 

Oberirdische Zuflüsse mit einem 
Einzugsgebiet > 500 km

2
 bis 4.000 km

2
 in 

Österreich 

Lainsitz 

Stehende Gewässer (Seen) > 0,5 km
2
 in 

Österreich 
2 Seen 

Naturraum: 

Ökoregion Ökoregion Nr. 9: zentrales Mittelgebirge 

Mittlerer Niederschlag [mm/Jahr] 

Verdunstung [mm/Jahr] 

Abfluss [mm/Jahr] 

750 

486 

260 

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000: 

Größe der FGE rund 148.268 km²; Teilflächen von 4 Staaten 

davon österreichischer Anteil am gesamten 
Einzugsgebiet 

921km², das entspricht 

0,6% an der FGE Elbe, bzw. 

1,1% der Fläche von AT 
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Tabelle 1.1-3: Gewässersteckbrief zum österreichischen Elbegebiet 

Eckdaten zum österreichischen Elbegebiet 

Einwohner (EW) in der FGE ca. 24,5 Mio. EW 

davon Anteil in Österreich 0,045 Mio. EW 

0,2% der EW in der FGE 

Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern  - 

Städte mit über 100.000 Einwohnern - 

Bebaute Flächen 4,0% (37,1 km
2
) 

Landwirtschaftliche Flächen 44,4% (408,5 km
2
) 

Wälder und naturnahe Flächen 51,1% (469,9 km
2
) 

Wasser- und Feuchtflächen 0,5% (4,6 km
2
) 

Wasserbewirtschaftung: 

Binnenschifffahrt - 

Wichtige Häfen in Österreich - 

Wasserkraftnutzung 

> 5 GWh/a 

- 

Überleitung von Wasser zwischen 
Flussgebieteinheiten 

- 

Überleitung von Wasser zwischen 
Planungsräumen innerhalb einer 
Flussgebietseinheit 

- 

Künstliche Grundwasseranreicherung - 

Grundwassernutzung Nutzung für die Bereiche Haushalt, Industrie und Gewerbe, 
Landwirtschaft (Bewässerung) 

Wirtschaftsstruktur: 

Land- und Forstwirtschaft Rinder- und Milchviehhaltung, Marktfruchtbetriebe, Forstwirtschaft 

Industrie Nahrungs- und Genussmittel (Stärke), Metallbearbeitung, Holzbe- 
und Verarbeitung, Textilindustrie, Glasindustrie 

Energieerzeugung - 

Dienstleistung - 

Koordinierung: 

Internationale Koordinierung Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE), www.ikse-
mkol.org 

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und 
Kooperationen 

Österreichisch-Tschechische Grenzgewässerkommission 

 

1.2 Oberflächengewässer 

1.2.1 Kartierung der Lage und Grenzen der Oberflächenwasserkörper 

Zur Kategorie der Oberflächengewässer zählen Fließgewässer und stehende Gewässer (Seen); 

Übergangsgewässer und Küstengewässer sind in Österreich als Binnenland nicht zu finden. 

Oberflächengewässer werden nach folgenden 3 Kriterien unterschieden: 

1. natürliche Oberflächengewässer, 

2. künstliche Oberflächengewässer und 

3. erheblich veränderte Oberflächengewässer. 

http://www.ikse-mkol.org/
http://www.ikse-mkol.org/
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Künstliche Gewässer sind vom Menschen geschaffene Oberflächengewässer (§ 30b Abs. 3 WRG 1959). 

Darunter fallen Wasserläufe oder stehende Gewässer, die für bestimmte Nutzungen angelegt wurden (wie 

z.B. Flüsse zur Wasserkraftnutzung, zur Bewässerung, für die Schifffahrt, Mühlbäche, Speicherseen, 

Beschneiungsteiche, Trinkwasserspeicher, Baggerseen, Löschteiche, Fischteiche). 

Urspr¿nglich nat¿rliche Gewªsser kºnnen als Ăerheblich verªndertñ eingestuft werden, wenn sie durch 

physikalische Veränderungen durch den Menschen in ihrem Wesen erheblich verändert wurden und gewisse 

Voraussetzungen erfüllen (§ 30b Abs. 1 WRG 1959). Die Vorgangsweise für eine Ausweisung, 

diesbezügliche Kriterien und weitere Details sind in Kapitel 5.3 nªher ausgef¿hrt. Neben dem Ăguten 

chemischen Zustandñ gilt f¿r die k¿nstlichen und erheblich veränderten Gewässer nicht, wie bei den 

natürlichen Gewªssern der Ăºkologische Zustandñ als Umweltziel, sondern das Ăºkologische Potentialñ. 

Für den Planungsprozess (Bewertung der Auswirkungen von Gewässerbelastungen, Monitoring, stufenweise 

Zielerreichung, Maßnahmenplanung) sind die Oberflächengewässer in Wasserkörper zu unterteilen
1
. Ein 

Oberflächenwasserkörper ist gemäß § 30a Abs. 3 WRG 1959 als ein Ăeinheitlicher und bedeutender Abschnitt 

eines Oberflächengewässersñ definiert. Das ist z.B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, ein Fluss oder 

Kanal, ein Teil eines Flusses oder Kanals. Die Wasserkörper bilden die kleinste Bewirtschaftungseinheit im 

Oberflächengewässer, auf die sich die Aussagen der Bestandsaufnahme, der Überwachungs- und 

Maßnahmenprogramme beziehen.  

Die Unterteilung der Oberflächengewässer in einheitliche und bedeutende Abschnitte wurde schrittweise auf 

Basis folgender Kriterien durchgeführt: 

 Einteilung nach definierten Gewässerkategorien (Flüsse, Seen); 

 Einteilung nach Gewässertypen (Festlegung längenzonaler Typengrenzen); 

 Unterteilung nach physikalischen oder sonstigen Besonderheiten (z.B. bei markanten hydrologischen 
Unterschieden, im Grenzverlauf zu Nachbarstaaten oder deutlich abgegrenzte Becken bei stehenden 
Gewässern); 

 Unterteilung nach dem Zustand von Gewässerabschnitten (bzw. nach einer Abschätzung des Zustands 
auf Basis der Belastungs- und Risikoanalyse); 

 Unterteilung nach Gewªsserabschnitten, die als Ăk¿nstliche oder erheblich verªnderte Wasserkºrperñ 
identifiziert wurden. 

Die Abgrenzung bei Grenzgewässern oder grenzüberschreitenden Gewässern fand in Abstimmung mit dem 

betreffenden Nachbarstaat statt (sh. Kapitel 8.3). 

Die Wasserrahmenrichtlinie gilt für alle Gewässer. Der NGP 2009 fokussiert ï entsprechend dem 

europäischen Planungsrahmen und den Berichtspflichten zur WRRL auf Fließgewässer mit einem 

Einzugsgebiet > 10 km² und Seen > 50 ha. 

Fließgewässer: 

Das gesamte Gewässernetz der Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von > 10 km
2
 hat eine Länge von 

31.466 km. Es wurde in 7.335 Oberflächenwasserkörper unterteilt. Die durchschnittliche Länge liegt bei 

4,29 km (bei den Gewässern größer 100 km² 7,6 km, bei den kleineren Gewässern 3,3 km). Nachfolgende 

Tabelle 1.2-1 gibt einen Überblick über die Anzahl und die Länge der Oberflächenwasserkörper. 

 
 
 
 

                                                 
1
  Die Abgrenzung der Oberflächenwasserkörper erfolgte nach den Vorgaben des CIS-Guidance Dokuments 

ĂIdentification of water bodiesñ (2003). Das CIS-Guidance Dokument ist hier als Download verfügbar. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
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Tabelle 1.2-1: Länge des Gewässernetzes, Anzahl und durchschnittliche 
Länge der Oberflächenwasserkörper 

Einzugsgebiet 
Länge 

Gewässer-Netz 
(km) 

Anzahl 
Wasserkörper 

durchschn. 
Länge (km) der 
Wasserkörper 

Donau 30.183 7.051 4,28 

Rhein 859 194 4,43 

Elbe 425 90 4,72 

Gesamtösterreich 31.466 7.335 4,29 

 

Stehende Gewässer (Seen): 

Jedes der insgesamt 62 stehenden Gewässer > 50ha wurde als eigener Oberflächenwasserkörper 

ausgewiesen.  

Die Gesamtfläche der als Wasserkörper ausgewiesenen österreichischen stehenden Gewässer > 50 ha 

beträgt 1.034,39 km
2
. 

Tabelle 1.2-2 gibt einen Überblick über die Anzahl und die Fläche der Oberflächenwasserkörper gegliedert 

nach Größenklassen und Flusseinzugsgebieten. 

 

Tabelle 1.2-2: Anzahl der natürlichen Oberflächenwasserkörper von stehenden Gewässern 
> 50 ha jeweils nach Größenklassen getrennt 

Einzugsgebiet 

Anzahl Gesamt-
fläche 

km
2
 Gesamt 0,5-1km² 1-10km² 

10-
100 km² 

> 100 

km² 

Donau 55 16 31 7 1 555,9 

Rhein 5 2 2 - 1 477,3 

Elbe 2 2 - - - 1,2 

Gesamtösterreich: 62 20 33 7 2 1034,4 

 
Eine Darstellung aller Oberflächenwasserkörper (inkl. Wasserkörpernummern) ist im Anhang-Karten-

Oberflächengewässer in folgenden Karten zu finden: 

 O-WK1-BASIS  Oberflächenwasserkörper gemäß Basiseinteilung 

 O-WK-DETAIL  Oberflächenwasserkörper gemäß Detaileinteilung (Karten 1-10) 

 O-WK3   Künstliche und erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper 

 

1.2.2 Ökoregionen und Oberflächenwasserkörpertypen 

Oberflächengewässer liegen in unterschiedlichen Naturräumen und unterscheiden sich aufgrund zahlreicher 

Faktoren wie der Geologie im Einzugsgebiet, ihrer Höhenlage, ihrem Abflussregime und ihrer biozönotischen 

Gliederung im Längsverlauf. Bei der Bewertung des ökologischen Zustands ist diese naturräumliche 

Ausstattung zu berücksichtigen. Es wurde daher ein System entwickelt, das die Gewässer entsprechend ihren 

natürlichen Eigenschaften nach gemeinsamen Merkmalen zu Gewässertypen zusammenfasst. Für jeden 

Gewässertyp wurden in der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer ï QZV Ökologie, BGBl. II 

Nr. 99/2010, typspezifische Referenzbedingungen festgelegt, die den sehr guten ökologischen Zustand 

beschreiben und die Grundlage für eine typspezifische Bewertung des Gewässerzustands bilden.  

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58168/
http://wisa.lebensministerium.at/article/articleview/81466/1/29374/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58181/
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Fließgewässer: 

Die österreichschen Fließgewässer sind auf Basis einer abiotischen Typisierung (Ökoregion, die Höhenlage, 

sowie die Größe und Geologie), die durch biologische Daten (Makrozoobenthos-, Fisch-, Algen- und 

Makrophyten) überprüft wurde, in 15 Fließgewässer-Bioregionen eingeteilt. Darauf aufbauend wurde für die 

einzelnen biologischen Elemente eine längenzonale Untergliederung in Gewässertypen vorgenommen. 

Zusätzlich gibt es einige spezielle Gewässertypen bzw. Typausprägungen (große Flüsse, Seeausrinne, 

Gletscherbäche, quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken, Moorbäche, Thermalbäche, 

intermittierende Bäche, Mäanderstrecken, Furkationsstrecken, Verebnungsstrecken, Sinter-Abschnitte, 

Wasserfälle, Kaskaden, natürlich gestaute Bereiche usw.).  

 

Die Zuordnung zu den Bioregionen und den Gewässertypen ist in den nachfolgenden Karten im Anhang-

Karten-Oberflächengewässer dargestellt: 

 

 O-TYP1 Gewässertypologie von Oberflächengewässern ï Bioregionen, Sondertypen und 

stehende Gewässer 

 O-TYP2 Gewässertypologie von Oberflächengewässern ï Fischregionen 

 O-TYP3 Gewässertypologie von Oberflächengewässern ï Makrozoobenthos 

 O-TYP4 Gewässertypologie von Oberflächengewässern ï Makrophyten 

 O-TYP5 Gewässertypologie von Oberflächengewässern ï Phytobenthos 

 

Stehende Gewässer (Seen): 

Die Typisierung der stehenden Gewässer Österreichs wurde für alle Seen > 0,5 km² durchgeführt. 

Grundsätzlich beruht die Seentypologie ebenfalls zunächst auf abiotischen Kriterien. Als Parameter wurden 

dabei insbesondere Ökoregionen und Bioregionen (die bereits detaillierte Informationen zur Geologie wie z.B. 

Kalk/Silikat inkludieren), die Seehöhe und die mittlere Tiefe der Seen herangezogen. Die anschließende 

Überprüfung anhand biologischer Daten (wie z.B. trophischer Grundzustand, Makrophytenbesiedlung, 

Fischvorkommen) ergab schließlich 11 Seentypen für stehende Gewässer > 0,5 km². 

 

Die Zuordnung zu Gewässertypen ist in der Karte O-TYP1 (Gewässertypologie von 

Oberflächengewässern ï Bioregionen, Sondertypen und stehende Gewässer) im Anhang-Karten-

Oberflächengewässer dargestellt. 

 

1.3 Kartierung der Lage und Grenzen der Grundwasserkörper 

Für den Planungsprozess (Bewertung der Auswirkungen von Gewässerbelastungen, Monitoring, stufenweise 

Zielerreichung, Maßnahmenplanung) sind die Grundwasserleiter in Wasserkörper zu unterteilen
2
. Ein 

Grundwasserkörper ist ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer 

Grundwasserleiter (§ 30c Abs. 3 Z 1 WRG 1959). Die Unterteilung der Grundwasserkörper stellt sich zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung des NGP 2009 wie folgt dar: Im gesamten Bundesgebiet wurden insgesamt 

136 Grundwasserkörper identifiziert. Dieser Unterteilung liegen die geologischen und hydrogeologischen 

Karten der Geologischen Bundesanstalt sowie die Ergebnisse der Messnetze zur Erfassung der 

Grundwasserbeschaffenheit und der Grundwasserspiegellagen zugrunde. Vertikal wird zwischen 

oberflächennahen Grundwasserkörpern und Tiefengrundwasserkörpern unterschieden. 

Oberflächennah sind Grundwasserkörper bis zur Basis des obersten relevanten Grundwasserstockwerkes 

bzw. jene Anteile des Grundwassers, die sich im rezenten Wasserkreislauf befinden und nicht als 

                                                 
2
 Die Abgrenzung der Grundwasserkörper erfolgte nach den Vorgaben des CIS-Guidance Dokuments ĂIdentification of 

water bodiesñ (2003). Das CIS-Guidance Dokument ist hier als Download verfügbar. 

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58159/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58160/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58161/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58162/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58163/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58159/
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29374
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
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Tiefenwässer zu bezeichnen sind. Diese oberflächennahen Grundwasserkörper werden flächendeckend 

beschrieben. 

Einzelgrundwasserkörper: 

Einzelgrundwasserkörper lassen sich als hydrologisch zusammenhängendes, dreidimensional abgrenzbares 

Grundwasservolumen beschreiben und haben in der Regel eine Ausdehnung von mindestens 50 km². Circa 

13,5%, das sind rd. 11.294 km² der Fläche des gesamten Bundesgebietes (83.858 km
2
) fallen auf 

Einzelgrundwasserkörper. Diese Einzelgrundwasserkörper befinden sich großteils in quartären Sedimenten, 

die Aquifere sind als Porengrundwasserleiter ausgebildet.  

Eine Auflistung der oberflächennahen Einzelporengrundwasserkörper befindet sich im Anhang-Tabellen 

Grundwasser ï Tabelle A-1.3-1. 

Gruppen von Grundwasserkörpern: 

Die restliche Fläche des Bundesgebietes wird zu Gruppen von Grundwasserkörpern zusammengefasst. Die 

Abgrenzung erfolgt sowohl nach den hydrogeologisch relevanten tektonischen Großeinheiten als auch nach 

den Grenzen der Planungsräume (siehe Kapitel 1.1.1). Jeder Gruppe ist eine der drei vorherrschenden 

Aquifereigenschaften (Poren-, Kluft- oder Karstgrundwasserleiter) zugeordnet (siehe Tabelle A-1.3-2 im 

Anhang-Tabellen Grundwasser). 

Tiefengrundwasserkörper: 

Tiefengrundwasserkörper werden nur dann abgegrenzt, wenn sie sich über einen größeren Bereich 

erstrecken, durch aktuelle Nutzungen wasserwirtschaftlich bedeutend sind und der Kenntnisstand ausreicht, 

um eine Beschreibung vorzunehmen. Ein Tiefengrundwasserkörper (siehe Tabelle A-1.3-4 im Anhang-

Tabellen-Grundwasser) wurde als Einzelgrundwasserkörper, die anderen als Gruppen von 

Grundwasserkörpern (siehe Tabelle A-1.3-3 im Anhang-Tabellen-Grundwasser) abgegrenzt und 

beschrieben. 

Grenzüberschreitende Grundwasserkörper wurden in den Grenzbereichen zu Deutschland, Slowenien und 

Ungarn abgegrenzt. 

Angaben zu den Flächen der kleinsten, mittleren und größten Grundwasserkörper bzw. Gruppen von 

Grundwasserkörpern gegliedert nach Planungsräumen befinden sich in der Tabelle A-1.3-5 im Anhang-

Tabellen-Grundwasser. 

Eine Übersicht über die Grundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern gibt die nachfolgende 

Tabelle 1.3-1. 

 

Tabelle 1.3-1: Übersicht der Grundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern je 
Planungsraum, Flussgebietseinheit und für Österreich gesamt 

Grundwasserkörper / Gruppen von 
Grundwasserkörpern 

Einteilung nach Anteilen an den 
Flussgebietseinheiten 

Summe Österreich 

Donau [km²] Rhein [km²] Elbe [km²] Anzahl [km
2
]
1)
 

A) Summe der Anzahl der oberflächennahen 
Grundwasserkörper 

119 80.456 7 2.331 1 921 127 83.708 

a) oberflächennahe Einzelgrundwasserkörper 62 9.419 2 250 0 0 64 9.669 

b) oberflächennahe Gruppen von 
Grundwasserkörpern 

57 71.037 5 2.081 1 921 63 74.039 

                  

B) Summe der Anzahl der Tiefengrundwasserkörper 9 12.229 0 0 0 0 9 12.229 

c) einzelne Tiefengrundwasserkörper 1 1.625 0 0 0 0 1 1.625 

d) Gruppen von Tiefengrundwasserkörpern 8 10.604 0 0 0 0 8 10.604 

                  

C) Summe aller Grundwasserkörper / Gruppen von 128 
1) 

 7 
1) 

 1 
1) 

 136 
1) 

 

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29446
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Grundwasserkörpern 

                  

D) Grenzüberschreitende Grundwasserkörper 19 11.298 0 0 0 0 19 11.298 

a) oberflächennahe Einzelgrundwasserkörper 9 1.205 0 0 0 0 9 1.205 

b) oberflächennahe Gruppen von 
Grundwasserkörpern 

7 3.861 0 0 0 0 7 3.861 

c) einzelne Tiefengrundwasserkörper 1 1.625 0 0 0 0 1 1.625 

d) Gruppen von Tiefengrundwasserkörpern 2 4.607 0 0 0 0 2 4.607 

                  

E) Grundwasserkörper mit direkt abhängigen 
Oberflächengewässer- oder Landökosystemen 

2)
 

68 
3) 

4.338 
2 

3) 
23 1 

3) 
30 71 

3) 
4.391 

1)
 é Summe der Flächen von verschiedenen Grundwasserhorizonten (Oberflächennahe GWK und Tiefen-GWK); kann wegen teilweiser 

Überlagerung nicht addiert werden 
2)

 é Als vom Grundwasser direkt abhängige Oberflächengewässer und Landökosysteme (Feuchtgebiete) werden jene Natura 2000 ï Gebiete 

betrachtet, die von den für Naturschutz zuständigen Behörden als relevante Gebiete mit grundwasserabhängigen Habitaten gemeldet 

wurden. Eine zusammenfassende Übersicht über diese Gebiete befindet sich im Bericht der Ist-Bestandsaufnahme, Kapitel 5.4.3 

ĂSchutzgebiete ï Gebiete zum Schutz von Lebensrªumen oder Artenñ. 
3)

 é Summe der Flächenanteile von Grundwasserkörpern oder Gruppen von Grundwasserkörpern, die sich mit direkt abhängigen 

Oberflächengewässer- oder Landökosystemen überschneiden
 

 

 
Lage und Abgrenzung der Grundwasserkörper sind im Anhang-Karten-Grundwasser in den Karten G-WK1 

bis G-WK 6 und der Karte G-WK8 dargestellt: 

 G-WK1 Lage und Grenzen der Grundwasserkörper (inkl. Messnetz für die Erhebung der 

Wasserqualität) 

 G-WK2 Lage und Grenzen Oberflächennahe GWK (inkl. Messnetz für die Erhebung der 

Wasserqualität) 

 G-WK3 Lage und Grenzen Tiefengrundwasserkörper (inkl. Messnetz für die Erhebung der 

Wasserqualität) 

 G-WK4 Lage und Grenzen (inkl. Messnetz für die Erhebung des Wasserkreislaufs) 

 G-WK5 Lage und Grenzen Oberflächennahe GWK (inkl. Messnetz für die Erhebung des 

Wasserkreislaufs) 

 G-WK6 Lage und Grenzen Tiefengrundwasserkörper (inkl. Messnetz für die Erhebung des 

Wasserkreislaufs) 

 G-WK8 Grundwasserkörper ï Typen von Grundwasserkörpern - Übersicht 

 

1.4 Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete3 

Gemäß § 59b WRG 1959 ist ein Verzeichnis der Schutzgebiete zu erstellen. Das Verzeichnis umfasst 

diejenigen Gebiete, für die nach den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der 

Oberflächengewässer und des Grundwassers oder zur Erhaltung von wasserabhängigen Lebensräumen und 

Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Das Verzeichnis der Schutzgebiete hat zu enthalten: 

1. Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 

                                                 
3
  Die in diesem Abschnitt angeführten Rechtsdokumente sind unter wisa.lebensministerium.at im Bereich Nationaler 

Gewässerbewirtschaftungsplan ï NGP > Hintergrunddokumente > Rechtsdokumente > Grundlegende Regelungen 

oder hier verfügbar. 

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29375
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58223/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58224/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58225/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58226/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58227/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58228/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58230/
http://wisa.lebensministerium.at/
http://wisa.lebensministerium.at/article/articleview/81493/1/29382/
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2. Gebiete, die auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften zum Schutz wirtschaftlich bedeutender 

aquatischer Arten ausgewiesen wurden. 

3. Gebiete zum Schutz von Lebensräumen und Arten: Vogelschutz- und FFH-Gebiete (NATURA 2000) 

sowie Gewässer gemäß Fischgewässerrichtlinie (RL 2006/44/EG). 

4. Nährstoffsensible Gebiete, sofern sie gemäß Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von 

kommunalem Abwasser als empfindliche Gebiete bzw. gemäß Richtlinie 91/676/EWG über den 

Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen als gefährdete 

Gebiete ausgewiesen wurden. 

5. Gewässer, die im Rahmen des Bäderhygienegesetzes in Umsetzung der Badegewässerrichtlinie 

2006/7/EG (mit der auch die Richtlinie 76/160/EWG aufgehoben bzw. ersetzt wird) ausgewiesen 

wurden. 

Schutzgebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Wasserschon- und  

-schutzgebiete): 

In das Schutzgebietsverzeichnis wurden alle Wasserkörper aufgenommen, die 

1. für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch genutzt werden und die 

durchschnittlich mehr als 10 m
3
 täglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen,  

2. für eine solche künftige Nutzung bestimmt sind sowie 

3. gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG 1959 als Wasserschutz- oder -schongebiete ausgewiesenen Gebiete.  

In Österreich werden nach dem Wasserrechtsgesetz verschiedene Arten von Gebieten unterschieden, die für 

den Schutz der Wasserversorgung, für die Entnahme für den menschlichen Gebrauch, vorgesehen sind: 

 Schutzgebiete zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen gemäß § 34 Abs 1 WRG 1959; 

 Schongebiete zum Schutz der allgemeinen Wasserversorgung nach § 34 Abs. 2 WRG 1959 

(Anzeigepflicht bzw. Bewilligungspflicht für Maßnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder 

Spiegellage des Wasservorkommens gefährden könnten); 

 Gebiete zur Sicherung der künftigen Wasserversorgung gemäß § 35 WRG 1959; 

 Gebiete zum Schutz von Heilquellen und Heilmooren gemäß § 37 WRG 1959. 

Im gesamten Staatsgebiet sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des NGP 2009 mit Verordnung 195 

einzelne Gebiete auf Grundlage der §§ 34, 35 und/oder 37 WRG 1959 ausgewiesen. Diese 195 Schongebiete 

umfassen eine Gesamtfläche von rd. 6.000 km². 

Dies entspricht einem Anteil von rd. 7% an der österreichischen Gesamtfläche von 83.858 km
2
. Eine 

Auflistung der Schongebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch findet sich in 

Tabelle A-1.4-1 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete. Darüber hinaus gibt es in Österreich eine Vielzahl von 

mit Bescheid angeordneten Schutzgebieten zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen. 

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten: 

In Österreich wurde kein Schutzgebiet wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen.  

Gebiete zum Schutz von Lebensräumen oder Arten: 

Das Verzeichnis umfasst jene Schutzgebiete, die auf Grund von landesgesetzlichen Bestimmungen in 

Umsetzung der EU Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat ï FFH Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung 

der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder 

Verbesserung des Wasserzustandes einen wichtigen Faktor für diesen Schutz darstellt. 

Insgesamt wurden 113 ĂNatura 2000 Gebieteñ als wasserrelevant identifiziert. Von diesen Gebieten sind 20 

ausschließlich nach der Vogelschutzrichtlinie, 59 ausschließlich nach der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie und 

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29447
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34 nach beiden EU Richtlinien ausgewiesen. Die Aufstellung der bislang ausgewiesenen Gebiete ist in der 

Tabelle A-2.4-2 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu finden.  

Gewässer gemäß Fischgewässerrichtlinie 2006/44/EG: 

Ziel dieser gemeinschaftsrechtlichen Regelung ist es, die Qualität jener Fließgewässer oder stehender 

Gewässer zu schützen oder zu verbessern, in denen das Leben bestimmter Fischarten erhalten werden soll 

bzw. erhalten werden könnte, falls eine bestehende Verschmutzung verringert oder beseitigt wird. 

In Österreich wurden in Umsetzung der Fischgewässerrichtlinie mit Verordnung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Qualität von schutz- oder 

verbesserungsbedürftigem Süßwasser zur Erhaltung des Lebens der Fische (Fischgewässerverordnung, 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 240 vom 15. Dezember 2000) folgende Fließgewässer und stehende 

Gewässer als Gebiete ausgewiesen: 

 Salmonidengewässer: 54 Fließgewässerstrecken mit einer Gesamtlänge von rd. 2.873 km und 

3 Seen mit einer Gesamtfläche von rd. 79 km
2
 

 Cyprinidengewässer: 12 Fließgewässerstrecken mit einer Gesamtlänge von rd. 775 km 

Eine Auflistung aller ausgewiesenen Fließgewässer und Seen ist den Tabellen A-1.4-3 und A-1.4-4 im 

Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu entnehmen. 

 

Die Richtlinie 79/923/EWG über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer ist auf 

Küstengewässer und Gewässer mit Brackwasser anzuwenden. Derartige Gewässer gibt es in Österreich 

nicht. 

Nährstoffsensible Gebiete: 

In Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser und der Richtlinie 

91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

hat sich Österreich für eine flächendeckende Maßnahmensetzung entschieden. Aus diesem Grund ist in 

Österreich keine gesonderte Ausweisung nährstoffsensibler bzw. nitratgefährdeter Gebiete auf diesen 

Rechtsgrundlagen vorgesehen. 

Schutzgebiete gemäß Badegewässerrichtlinie 2006/7/EG (mit der die Richtlinie 76/160/EWG 

aufgehoben bzw. ersetzt wird): 

Die Badegewässerrichtlinie soll über die Einhaltung bestimmter Wasser-Qualitätsparameter das ungefährliche 

Baden für die Menschen gewährleisten. Durch die Einhaltung verschiedener Parameter (regelmäßig: 

Intestinale Enterokokken, Escherichia coli; wenn das Badegewässerprofil auf eine Massenvermehrung 

hindeutet: Phytoplankton, Cyanobakterien), sollen die Menschen vor möglichen Infektionen geschützt werden. 

Insgesamt wurden in Österreich 268 Badestellen gemäß EU-Badegewässerrichtlinie ausgewiesen. Eine 

Auflistung aller Badestellen ist der Tabelle A-1.4-5 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu entnehmen. 

 

Eine Darstellung der einzelnen Schutzgebietskategorien ist in folgenden Karten im Anhang-Karten-

Schutzgebiete zu finden: 

 

S-1 Schutzgebiete gemäß Artikel 7 der WRRL ï Entnahme von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch 

S-2 Sonstige Schutzgebiete gemäß Anhang IV der WRRL 

S-3 Sonstige Schutzgebiete gemäß Anhang IV der WRRL ï Natura 2000-Gebiete 

http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29447
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29447
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29447
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29376
http://wisa.lebensministerium.at/article/archive/29376
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58193/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58194/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/58195/
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2 Abschätzung der Auswirkungen der signifikanten Belastungen und 

anthropogene Einwirkungen auf den Zustand von 

Oberflächengewässern und Grundwasser 

Im Jahr 2004 wurden die signifikanten Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers 

ermittelt und eine Einschätzung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Zustand dieser Gewässer 

durchgeführt. Bei den Fließgewässern wurde die Bestandsanalyse in einem ersten Schritt auf Gewässer mit 

einem Einzugsgebiet > 100 km
2
 beschränkt. Für die kleinen Gewässer mit 10 ï 100 km

2
 Einzugsgebiet wurde 

diese Arbeit 2007 ergänzt. Die Ergebnisse der Bestandsanalyse sind im vorliegenden Kapitel 

zusammengestellt. 

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse wurden die Überwachungsprogramme für 

Oberflächengewässer und Grundwasser neu ausgerichtet, mit dem Ziel neben einer überblicksweisen 

Überwachung, den Zustand jener Wasserkörper festzustellen, bei denen in der Bestandsanalyse festgestellt 

wurde, dass sie möglicherweise die Umweltziele nicht erreichen (operative Überwachung). Die Strategie für 

die Erstellung der Überwachungsprogramme für Oberflächengewässer und Grundwasser wird in Kapitel 4 

beschrieben. Die Ergebnisse der Überwachungsprogramme d.h. der derzeit bestehende Zustand der 

Gewässer werden in Kapitel 5 dargestellt.  

Die Abschätzung der Auswirkungen der Belastungen auf den Gewässerzustand und die Ergebnisse der 

Überwachungsprogramme sind eine wesentliche Basis für die stufenweise Festlegung der Ziele, die in den 

Gewässern bzw. im Grundwasser (bis 2015/2021/2027) erreicht werden sollen. Die Umweltziele, die erreicht 

werden sollen, werden in Kapitel 5 beschrieben. Die in der Bestandsanalyse erhobenen Belastungen und die 

Einschätzung ihrer Auswirkungen dienten auch der Planung, welche Maßnahmen für die Verbesserung der 

Gewässerqualität erforderlich sind, um die dargestellten Ziele zu erreichen. 

 

2.1 Oberflächengewässer 

2.1.1 Identifizierung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen sowie 

Abschätzung der Auswirkungen auf den Zustand von Oberflächengewässern 

(Belastungs- und Risikoanalyse) 

 

Als signifikante Belastungen der Oberflächengewässer wurden vor allem stoffliche Einträge sowie 

hydromorphologische Veränderungen erfasst. Nach Anhang II der Wasserrahmenrichtlinie werden bei 

Stoffeinträgen Punktquellen und diffuse Quellen, bei den hydromorphologischen Belastungen hydrologische 

Belastungen (wie z.B. Wasserentnahmen) und gewässermorphologische Belastungen unterschieden.  

Eine Belastung wird dann als signifikant beurteilt, wenn sie sich negativ auf den Zustand eines Gewässers 

auswirkt und die Einhaltung der chemischen und biologischen Qualitätsziele gefährden kann. Zur Erhebung 

dieser signifikanten Belastungen wurden f¿r die einzelnen Belastungskomponenten ĂSchwellenwerteñ 

(Signifikanzschwellen) festgelegt. 

Bei Oberflächengewässern werden folgende Belastungstypen unterschieden: 

 

A) Stoffliche und physikalische Belastungen aus Punktquellen und diffusen Quellen: 

Punktquellen (z.B. Emissionen aus Abwasserreinigungsanlagen) und diffuse Quellen (z.B. Emissionen 

aus landwirtschaftlicher Tätigkeit oder auch Verkehr) können den Zustand von Oberflächengewässern vor 

allem durch den Eintrag von chemischen Schadstoffen, organischen Substanzen oder Nährstoffen 

belasten.  

B) Hydromorphologische Belastungen: 

Hydromorphologische Belastungen betreffen die Hydrologie, die Morphologie und die Durchgängigkeit der 

Gewässer. 
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1. hydrologische Belastungen: 

Belastungen hydrologischer Natur gründen auf anthropogenen Eingriffen, die zu einer Veränderung 

des Wasserhaushalts, d.h. der Abflussmenge bzw. der Abflussdynamik von Oberflächengewässern 

führen; dazu zählen insbesondere  

 Belastungen durch Wasserentnahmen ohne ökologisch ausreichende Restwasserdotation 

 Belastungen mit starken Abfluss- bzw. Pegelschwankungen im Rahmen der Spitzen-

stromproduktion (Schwall-Sunk-Erscheinungen bei Fließgewässern, Wasserspiegelschwan-

kungen bei stehenden Gewässern) 

2. morphologische Belastungen: 

Belastungen morphologischer Natur entstehen durch anthropogene Eingriffe in die strukturelle 

Ausprägung von Gewässern (Veränderung der Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat 

des Flussbettes, Struktur der Uferzone, Strömungsgeschwindigkeiten, laterale Vernetzung, 

Veränderung des Feststoffhaushalts) z.B. in Zusammenhang mit Gewässerregulierungen, 

Uferverbauungen, Sohlverbauungen, Begradigungen oder durch Aufstau. 

3. Belastung durch Querbauwerke: 

Querbauwerke belasten Gewässer, in dem sie die natürliche Durchgängigkeit unterbrechen; 

aquatische Organismen ï insbesondere die Fische ï werden dadurch in ihrem Wanderverhalten 

gestört, Habitate und Lebensräume isoliert und der natürliche Sedimenttransport
4
 wird unterbrochen. 

C) Sonstige Belastungen  

Einwirkungen auf die Gewässerbiozönose können auch durch die fischereiliche Bewirtschaftung, durch 

ĂAlien Species/Neobiotañ und den Folgen des Klimawandels erfolgen. Diese potentiellen Belastungen 

wurden nicht als Hauptursachen für ein Verfehlen des guten Zustands identifiziert. Sie wurden daher für 

Österreich als derzeit nicht signifikant im Bezug auf eine Gefährdung der Zielerreichung eingestuft. Im 

Rahmen der nationalen Überwachungsprogramme werden allfällige ï insbesondere langfristige ï 

Auswirkungen (mit)beobachtet und allenfalls spezielle Untersuchungsprogramme und Studien z.B. zu den 

ĂAlien Speciesñ durchgef¿hrt.  

 

Aufbauend auf der Analyse der signifikanten Belastungen wurden für alle Wasserkörper die Auswirkungen der 

signifikanten Belastungen im Hinblick auf das Erreichen der Umweltziele abgeschätzt. Diese Risikobewertung 

erfolgte anhand definierter ĂRisikokriterienñ. Die Oberflächenwasserkörper wurden in die Klassen Ăkein Risiko 

der Zielverfehlungñ, ĂRisiko der Zielverfehlung gegebenñ und ĂRisiko derzeit nicht einstufbarñ eingestuft. Die 

letztgenannte Kategorie umfasst jene Wasserkörper, für die die vorliegenden Daten keine gesicherte 

Einstufung erlauben.  

Für jeden Belastungstyp wurde eine gesonderte Risikoabschätzung durchgeführt. Die Bewertung des 

ĂGesamtñ-Risikos ergab sich für den Wasserkörper aus der jeweils schlechtesten Bewertung der 

belastungstypspezifischen Risikoeinstufung (worst-case-Bewertung). Die Ergebnisse sind in Kapitel 2.1.7 

dargestellt. 

 

                                                 
4
  Eine Zusammenfassung der Problematik ist im Hintergrundpapier haBERSACK (2009): Feststoffhaushalt, 

Flussmorphologie, ökologischer Zustand und Hochwasserschutz unter wisa.lebensministerium.at im Bereich 

Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan ï NGP > Hintergrunddokumente > Allgemeine Hintergrunddokumente oder 

hier als Download verfügbar. 

http://wisa.lebensministerium.at/
http://wisa.lebensministerium.at/filemanager/download/44335/
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2.1.2 Einschätzung der Verschmutzung der Oberflächengewässer durch Punktquellen ï 

Ermittlung der Belastungen 

Die Identifizierung signifikanter Punktquellen und deren Abwassermengen (siehe Tabelle 2.1-1) erfolgte auf 

Basis des Emissionsinventars. Es wurden insbesondere kommunale Kläranlagen mit einer Kapazität > 2.000 

Einwohnerwerten (EW60) und wasserrelevante industrielle Direkteinleiter (IPPC ï Anlagen, inventarisierte 

Anlagen gemäß RL 2006/11/EG und sonstige relevante Anlagen) erhoben. Die Auswahl der 

wasserrelevanten industriellen Direkteinleiter erfolgte aufgrund einer Expertise der zuständigen Stellen der 

Bundesländer. Alle dabei als wasserrelevant identifizierten Direkteinleiter wurden ebenfalls in die 

Emissionsabschätzung einbezogen.  

 

Tabelle 2.1-1: Zusammenfassung der erhobenen Anlagen und 
Abwassermengen für Österreich 
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Rhein 23 49 2 2 1 

Elbe 7 5 0 1 1 

Donau 608 987 102 42 1.048 

Österreich 638 1.041 104 45 1.050 

 

 
Da das Fließgewässernetz 10-100 km² viele Wasserkörper mit relativ geringem Abfluss enthält, wurden für 

diese auch kommunale Kläranlagen mit einer Kapazität < 2000 EW60 als signifikant eingestuft und in die 

Emissionsabschätzung einbezogen. Diese Anlagen sind nicht Bestandteil des Emissionsinventars und sind 

daher nicht in der Tabelle 2.1-1 enthalten. Die Daten dieser Anlagen wurden für den Zweck der 

Risikoabschätzung von den Bundesländern zur Verfügung gestellt. Anzumerken ist, dass der Anteil aller 

kommunalen Kläranlagen mit einer Ausbaukapazität zwischen 51 ï 1.999 EW60 lediglich 2,2% der gesamten 

Ausbaukapazität Österreichs ausmacht.  

Ob stoffliche Belastungen durch Aquakulturanlagen, Beschneiungsanlagen oder durch Schneeentsorgung (in 

Einzelfällen) als signifikant im Sinne der zu Beginn des Kapitels 2.1.1 dargelegten Kriterien zu beurteilen 

sind, wird im Rahmen der nächsten Ist-Bestandsanalyse eingehender untersucht. 

Die Thematik der endokrinen Wirkungen von Schadstoffen konnte auf Grund fehlender standardisierter 

Bewertungskriterien nicht abschließend behandelt werden. Hier besteht für die nächsten Jahre weiterer 

Forschungsbedarf. 
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2.1.3 Einschätzung der Verschmutzung der Oberflächengewässer durch diffuse Quellen, 

einschließlich einer zusammenfassenden Darstellung der Landnutzung ï Ermittlung 

der Belastungen 

 

Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung: 

Hinsichtlich der stofflichen Belastung sind für die österreichischen Oberflächengewässer vor allem die 

Nährstoffe (Stickstoff, Phosphor) von Relevanz, nicht zuletzt wegen der Bedeutung dieser Stoffe für eine 

mögliche Eutrophierung der betroffenen Meere (Schwarzes Meer, Nordsee). In diesem Bereich kommt der 

land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung als wichtigster diffuser Quelle eine wesentliche Bedeutung zu. 

Angaben über die Anteile der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie über die Viehdichte sind in der Tabelle 

2.1-2 dargestellt. 

 

Tabelle 2.1-2: Landnutzung gemäß CORINE Landcover 2000 und Viehdichte für Österreich 

CORINE Level 1

Einzugsgebiet km
2

km
2 [%] km

2 [%] km
2 [%] km

2 [%] km
2 [%] km

2 [%] km
2 [%] km

2 [%] [in 1000]

GVE/ha 

landwirt-

schaftl. 

Fläche

DONAU 80593 11544 14,3 710 0,9 7173 8,9 5411 6,7 1577 2,0 4000 5,0 20967 26,0 10804 13,4 2162 0,81

Donau bis

Jochenstein
18467 363 2,0 2188 11,8 790 4,3 108 0,6 119 0,6 5050 27,3 1778 9,6 457 1,33

Donau unterhalb

Jochenstein
27534 5520 20,0 220 0,8 2466 9,0 2412 8,8 731 2,7 1981 7,2 5495 20,0 4747 17,2 922 0,8

March 3682 2215 60,1 185 5,0 34 0,9 227 6,2 110 3,0 271 7,4 356 9,7 80 2,2 65 0,23

Leitha, Raab

und Rabnitz
8784 2358 26,8 259 3,0 443 5,0 937 10,7 236 2,7 929 10,6 1238 14,1 1503 17,1 225 0,52

Mur 10316 654 6,3 39 0,4 1000 9,7 499 4,8 243 2,4 625 6,1 4218 40,9 1115 10,8 266 1,08

Drau 11810 434 3,7 6 0,1 1042 8,8 546 4,6 149 1,3 75 0,6 4609 39,0 1581 13,4 229 1,06

ELBE 920 44 4,8 40 4,4 265 28,8 59 6,4 0 0,0 462 50,2 6 0,7 31 0,74

RHEIN 2366 34 1,4 252 10,7 19 0,8 27 1,1 95 4,0 424 17,9 410 17,3 54 1,55

Österreich gesamt 83879 11623 13,9 710 0,8 7466 8,9 5695 6,8 1663 2,0 4095 4,9 21853 26,1 11220 13,4 2247 0,82

1) Quelle: Agrarstatistik 1999
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Diffuse Nährstoffeinträge aus der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung in die Gewässer erfolgen 

einerseits über oberflächliche Abschwemmungen, andererseits über das Grundwasser. Das Ausmaß ist von 

einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z.B. der Art und Intensität der Nutzung, der Bodenbeschaffenheit, 

der Niederschlagsmenge und der Bodenerosion. Für das Einzugsgebiet der Donau wurde für Stickstoff und 

Phosphor bei durchschnittlichen hydrologischen Verhältnissen das Ausmaß der verschiedenen diffusen 

Eintragspfade abgeschätzt und dem Eintrag aus Punktquellen sowie Depositionen aus der Luft gegenüber 

gestellt (siehe  

Tabelle 2.1-3).  
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Tabelle 2.1-3: N- und P-Emissionen in Oberflächengewässer im österreichischen 
Donaueinzugsgebiet (daNUbs; Behrendt, 2004) 
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N [kt/a] 2.310 16.790 2.970 3.370 36.370 2.530 15.200 79.540 

N [%] 2,9% 21,1% 3,7% 4,2% 45,7% 3,2% 19,1% 100,0% 

P [kt/a] 48 559 3.069 17 652 399 1.204 5.948 

P [%] 0,8% 9,4% 51,6% 0,3% 11,0% 6,7% 20,2% 100,0% 

N é Stickstoff  P é Phosphor 

 
Es zeigt sich, dass Stickstoff in erster Linie über den Grundwasserabfluss und Phosphor über Erosion in 

Oberflächengewässer eingetragen wird. Sowohl bei Stickstoff als auch bei Phosphor dominieren die Einträge 

aus diffusen Quellen. Aufgrund der spezifischen Situation Österreichs (hohe Niederschläge, hoher 

Gebirgsanteil an der Gesamtfläche) ergibt sich vor allem für Phosphor eine hohe natürliche 

Hintergrundkonzentration (das ist die Konzentration, die sich ergeben würde, wenn es in der Region keine 

menschliche Aktivität gäbe). Zu den Stickstoffeinträgen aus diffusen Quellen tragen neben der Landwirtschaft 

auch die Emissionen aus Verbrennungsprozessen bei. Der verhältnismäßig geringe Anteil von Punktquellen 

und Abflüssen versiegelter Flächen (22,3% bei N und 26,9% bei P) zeigt den Erfolg der Anstrengungen bei 

der Abwasserreinigung in den letzten Jahrzehnten. 

Pflanzenschutzmittel: 

Eine grobe Abschätzung des Gesamtpestizideinsatzes, basierend auf Verkaufsmengen in Österreich und der 

Aufwandsempfehlungen für die einzelnen Pflanzenschutzmittel, die in den verschiedenen Kulturarten 

eingesetzt werden, ist in der nachfolgenden Tabelle 2.1-4 für die Flussgebiete Elbe, Rhein und Donau, 

zusammengestellt (UBA, 2003). 

 

Tabelle 2.1-4: Geschätzte Aufwandsmengen von Pflanzenschutzmitteln für Österreich 
(Summe von 49 potentiell gewässerrelevanten Wirkstoffen; Abschätzung des 
Umweltbundesamtes - UBA, 2003) 

Einzugsgebiet 
Aufwandsmenge 

[1000 kg/a] 
Ackerfläche [km²] 

Aufwandsmenge pro 
Ackerfläche 

[kg/a, ha] 

Donau 1.659,7 13.750 1,2 

Rhein 2,0 30,7 0,7 

Elbe 20,2 199,6 1,0 

Österreich gesamt* 1.681,9* 13.980 1,2 

* Die Gesamtmenge weicht von anderen Veröffentlichungen (z.B. Grüner Bericht) ab, da in dieser 
Aufstellung 49 relevante Pflanzenschutzmittel berücksichtigt wurden. 

  

Berücksichtigt man nur jene zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die auf Grund von Messdaten, 

überregionaler Relevanz, Persistenz, Toxizitªt und potentiellen Gewªssergefªhrdung als Ărelevantñ eingestuft 

wurden (Details siehe UBA, 2002; f¿r diese Stoffe wurden in der ĂQualitªtszielverordnung Chemie - 

Oberflªchengewªsserñ Qualitªtsziele formuliert), so ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle 2.1-5 

geschätzten Aufwandsmengen. 
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Tabelle 2.1-5: Liste der besonders gewässerrelevanten Pflanzenschutzmitteln und deren 
geschätzte Aufwandsmengen für Österreich (Abschätzung des 
Umweltbundesamtes ï UBA, 2003): 

Stoff 
Prioritärer 

Stoff 
Verkaufszahlen 

Österreich 2001 [kg] 

Zugelassen lt. 
Pflanzenschutz-
mittel - Register 

Einsatzgebiet lt. Pflanzenschutzmittel-
Register 

Chlorpyrifos Ja 9.696 Ja 

Ackerbau, Forst, Gemüsebau, Grünland, 
Obstbau, Vorratsschutz, Weinbau, 

Zierpflanzenbau; 
Nichtkulturland, Zierpflanzenbau 

Diuron Ja 3.495 Ja 
Obstbau, Weinbau; 

Zierpflanzenbau 

Isoproturon Ja 103.389 Ja Ackerbau 

Trifluralin Ja 13.386 Ja Ackerbau, Gemüsebau 

 
Die Liste der prioritären Stoffe (Anhang E WRG 1959) enthält noch weitere Pflanzenschutzmittel wie z.B. 

Atrazin und Alachlor. Diese sind in Österreich nicht zugelassen und dürfen nicht vertrieben werden. 

Bei sachgemäßer Anwendung der Pflanzenschutzmittel gelangt nur ein Bruchteil der angeführten 

Wirkstoffmengen letztendlich in Oberflächengewässer.  

Altlasten und Bergbau: 

Altlasten: 

Auf Basis einer Expertenbewertung aller bekannten Altlasten wurden sechs Altlasten als mögliche signifikante 

Belastungsquelle ausgewiesen. Als mögliche Schadstoffe kommen vor allem Schwermetalle und 

Chlorkohlenwasserstoffe in Frage. 

Bestehende und aufgelassene Bergbaue:  

Die durch Bergbau beeinflussten Flusseinzugsgebiete wurden über Expertenbewertung abgeschätzt. Als 

mögliche Schadstoffe kommen vor allem Schwermetalle (z.B. Zink) und bestimmte allgemeine physikalisch-

chemische Parameter in Betracht (z.B. Chlorid). 

 

2.1.4 Einschätzung der Belastung der Oberflächengewässer durch Eingriffe in den 

Wasserhaushalt ï Ermittlung der Belastungen 

Der Wasserhaushalt ist ein Teil der Qualitªtskomponente ĂHydromorphologieñ. Signifikante Belastungen, die 

eine Veränderung des Zustandes bewirken können, umfassen im Wesentlichen signifikante Wasser-

entnahmen und Ausleitungen sowie Wasserzu-/bei- und -einleitungen. 

 

2.1.4.1 Belastungen von Fließgewässern durch Wasserentnahmen mit unzureichender 

Restwasserdotation 

Wasserentnahmen stellen eine Belastung dar, wenn die Gewässerstrecke unterhalb der Entnahmen (z.B. bei 

einem Ausleitungskraftwerk) nicht ausreichend oder gar nicht mit Abfluss beschickt wird, sodass auf Grund 

des nicht gewährleisteten ökologisch erforderlichen Mindestwasserabflusses die gewässertypspezifische 

Gewässerbiozönose wesentlich beeinträchtigt ist. Entnahmestrecken, bei denen keine Informationen über die 

Restwassermenge vorlagen, wurden ebenfalls als signifikante Belastungen eingestuft. 

Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern erfolgen in Österreich in erster Linie bei Fließgewässern. Zu 

den Wasserentnahmen zählen Ausleitungen, bei denen die entnommene Wassermenge wieder in dasselbe 

Fließgewässer oder Fließgewässersystem rückgeleitet wird. Beispiele dafür sind Ausleitungen im 

Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung oder zu gewerblich-industriellen Zwecken als Brauch- oder 
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Kühlwasser. Wasserentnahmen ohne Rückleitung sind bei der landwirtschaftlichen Bewässerung sowie für 

touristische Aktivitäten (z.B. Beschneiung von Schipisten) und bei Überleitungen in andere Einzugsgebiete für 

Energieerzeugung zu finden.  

Die nachstehende Tabelle 2.1-6 gibt einen Überblick über die Anzahl und Länge signifikanter 

Wasserentnahmen sowie auch über den Anteil der Restwasserstrecken am Gewässernetz. 

 

Tabelle 2.1-6: Signifikante Wasserentnahmen (Restwasserbelastungen):  
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Donau 2.454 1.602 2.897 9,6 

Rhein 95 96 250 29,1 

Elbe 27 15 11 2,7 

Österreich 2.576 1.713 3.158 10,0 

 
Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen sind in allen Planungsräumen zu finden; sie sind fast 

ausschließlich auf Ausleitungen im Zuge einer Wasserkraftnutzung zurückzuführen. 

Wasserentnahmen/Ausleitungen gibt es auch für gewerbliche und industrielle Zwecke (Kühl- bzw. 

Brauchwasser, Beschneiungsteiche), allerdings liegen diese Entnahmen üblicherweise unter den festgelegten 

Signifikanzschwellen und gefährden nicht die Einhaltung des guten ökologischen Zustandes. 

Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke sind grundsätzlich nur für den Südosten und Süden Österreichs 

von Bedeutung, wobei ï auf gesamt Österreich gesehen ï dieser Sektor bei den Entnahmen aus 

Oberflächengewässern eine untergeordnete Rolle spielt und die Erreichung der Umweltziele üblicherweise 

nicht gefährdet. Ausleitungen von Oberflächengewässern zu Zwecken der Fischzucht können in Einzelfällen 

ein Problem darstellen. Wasserentnahmen zu Trinkwasserzwecken spielen grundsätzlich keine Rolle, da über 

99% der Wasserversorgung aus Grund- und Quellwasser stammen. 

 

2.1.4.2 Belastungen von Oberflächengewässern durch Wasserzu-/bei-/einleitungen (Schwall 

bzw. Wasserspiegelschwankungen)  

Fließgewässer: 

Eine Belastung des Gewässerzustandes durch Zu- bzw. Einleitungen ist dann gegeben, wenn sich durch die 

Zu- bzw. Einleitung der Gewässertyp in Bezug auf die natürliche Abflussmenge und auch Abflussdynamik 

ändert bzw. die Wasserführung unnatürlichen Schwankungen unterliegt.  

Bei Speicherkraftwerken und bei Laufkraftwerken mit Schwellbetrieb kommt es in den Gewässerstrecken 

unterhalb der Kraftwerke bzw. der Rückleitungen zu erheblichen Schwankungen der Wasserführung innerhalb 

kurzer Zeit. Die Intensität wird anhand des Verhältnisses Sunk zu Schwall beschrieben. Für kleine und 

mittlere Gewässer wurde ein Verhältnis Sunk zu Schwall von 1:5 als Signifikanzgrenze verwendet. Bei großen 

Flüssen wurde jede Schwallgröße als signifikante Belastung angesehen. 

Die Belastung ĂSchwallñ tritt durch die intensive Wasserkraftnutzung (vor allem Speicherkraftwerke) in erster 

Linie in den alpinen Regionen auf. 
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Tabelle 2.1-7: Signifikante Schwallbelastungen: 
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Donau 68 98 734 2,4 

Rhein 7 14 77 9,0 

Elbe  -   -   -   -  

Österreich 75 112  811 2,6 

 

Stehende Gewässer: 

Wesentlich ist die Veränderung der Wassermenge, die sich durch die Nutzung als Speichersee ergibt. 

Dabei kommt es nicht nur zu einer Zunahme der Wassermenge auf Grund von Beileitungen, sondern auch 

zu Veränderungen des Wasserspiegels und der Wassermenge im Zuge der bedarfsbedingten 

Stromproduktion. Diese Wasserspiegelschwankungen führen wiederum zu einer Verringerung des 

natürlichen Lebensraumes. Als signifikante Spiegelschwankungen wurde eine Differenz zwischen 

minimalen und maximalem monatlichen Wasserstand > 1 m definiert. 

Sechs der insgesamt 62 stehenden Gewässer > 50 ha werden als Speicherseen zur Energiegewinnung 

genutzt. Darüber hinaus gibt es noch 15 künstliche Speicherseen (Hochgebirgsspeicher). 

 

2.1.5 Einschätzung der Belastung der Oberflächengewässer durch morphologische 

Veränderungen ï Ermittlung der Belastungen  

Menschliche Aktivitäten, die in Österreich zu wesentlichen Einwirkungen auf die Morphologie der 

Oberflächengewässer führen, sind vor allem der Schutzwasserbau, die Siedlungstätigkeit und 

Infrastrukturmaßnahmen, die Wasserkraftnutzung, die Schifffahrt und die Landwirtschaft. Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Schifffahrt (wie z.B. die Sicherstellung und Freihaltung der Schifffahrtsrinne, 

Schleusen, Dªmme,é) betreffen die Donau und die March. Sie sind meist mit Hochwasserschutzmaßnahmen 

bzw. einer Wasserkraftnutzung gekoppelt. Geschiebeentnahmen spielen im Zusammenhang mit dem 

morphologischen Zustand der Gewässer nur eine untergeordnete Rolle, wasserbauliche Veränderungen für 

die fischereiliche Nutzung sind für Österreich allenfalls in Zusammenhang mit der Errichtung von 

Aquakulturanlagen von Relevanz.  

Die wesentlichen Verªnderungen in der FlieÇgewªssermorphologie ergeben sich einerseits durch ĂAufstauñ 

und andererseits durch sonstige Veränderungen der gewässermorphologischen Parameter im Zuge von 

Regulierungen und Begradigungen, Ufer- oder Sohlverbauungen (Ăstrukturelle Belastungenñ). Die 

Belastungstypen ĂAufstauñ bzw. Ămorphologische Verªnderungenñ umfassen auch Verªnderungen durch 

Abflussregulierung. 

Ob morphologische Belastungen durch Aquakultur(anlagen), die Schiffahrt (Wellenschlag, Baggerungen) in 

Einzelfällen als signifikant im Sinne der zu Beginn des Kapitels 2.2.1 dargelegten Kriterien zu beurteilen sind, 

wird im Rahmen der nächsten Ist-Bestandsanalyse zu untersuchen sein. 
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2.1.5.1 Aufstau von Fließgewässern 

Stauhaltungen können Fließgewässer sowohl durch Veränderungen des Fließverhaltens (Verringerung der 

Fließgeschwindigkeit) als auch durch Veränderung der gewässermorphologischen Parameter (Veränderung 

der Uferstrukturen und Substratverhältnisse, Veränderung der Feststoffdurchgängigkeit und des 

Feststoffhaushaltes) belasten. Staue kºnnen auch als ĂSedimentfalleñ wirken. Dadurch erforderliche 

Stauraumspülungen können ebenfalls negative Auswirkungen auf die flussabwärts liegende Gewässerstrecke 

haben. Staue wurden in größeren Gewässern ab einer Länge von 500 m, bei kleinen Gewässern (unter 

100 km² Einzugsgebiet) ab einer Länge von 100 m als signifikante Belastungen eingestuft. 

 

Tabelle 2.1-8: Signifikante Belastungen durch Staustrecken:  
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Donau 583 398 1.059 3,5 

Rhein 9 10 7 0,8 

Elbe 14 7 10 2,2 

Österreich 606 415 1.076 3,4 

 
Signifikante Staulängen ergeben sich in erster Linie durch die Wasserkraftnutzung. Sie sind meist auf die 

Fließgewässer > 100 km² Einzugsgebiet beschränkt, da in kleineren Gewässern die Wasserkraftnutzung 

überwiegend über Ausleitungskraftwerke erfolgt. 

 

2.1.5.2 Sonstige Veränderungen der Gewässermorphologie (strukturelle Belastungen)  

Fließgewässer: 

Als Kriterium für signifikante Belastungen in Bezug auf sonstige Veränderung der Fließgewässermorphologie 

(Ăstrukturelle Belastungenñ) wurden die Erhebungen der ºkomorphologischen Belastungen der Lªnder 

herangezogen. Bei einer fünfstufigen Bewertung wurde das Überschreiten der morphologischen 

Bewertungsklasse 2 als signifikante Belastung gewertet. 
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Tabelle 2.1-9: Signifikante Belastungen durch strukturelle Eingriffe (Veränderungen der 
Gewässermorphologie):  
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Donau 4.228 3.191 7.907 26,2 

Rhein 119 96 235 27,3 

Elbe 65 40 64 15,0 

Österreich 4.412 3.327 8.206 25,9 

 
Veränderungen der Gewässermorphologie (strukturelle Belastungen) waren in allen Einzugsgebieten als 

Folge von Hochwasserschutzmaßnahmen zu finden (siehe Tabelle 2.1-9 und Tabelle 2.1-8). 

 

2.1.6 Einschätzung der Belastung der Oberflächengewässer durch 

Durchgängigkeitsbarrieren ï Ermittlung der Belastungen  

Querbauwerke stellen als Durchgängigkeitsbarrieren eine Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums dar. 

Sie werden aus unterschiedlichen Gründen errichtet: z.B. im Zuge der Wasserkraftnutzung (Wehranlagen), für 

Wasserentnahmen, als bauliche Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes oder zur 

Sohlstabilisierung. Der Belastungstyp Querbauwerk wirkt sich neben seiner Einschränkung des 

Sedimenttransportes, insbesondere aber negativ auf das Wanderungsverhalten der Gewässerfauna, damit 

auch in Folge auf deren Zustand aus. Durch die Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums kommt es zu 

einer Fragmentierung des Lebensraums und zur Isolation von Habitaten und Lebensräumen. Bestimmte 

Fischarten können beispielsweise ihre Laichhabitate nicht mehr erreichen und der genetische Austausch ist 

eingeschränkt. Dies führt langfristig zu einem Rückgang der Fischpopulationen sowie auch zum 

Verschwinden bestimmter Fischarten. 

Wanderhindernisse können lokal im jeweiligen Wasserkörper wirken und eine Zielverfehlung bedingen, sie 

können ï insbesondere bei den Mitteldistanzwanderfischen ï durch die Einschränkung des Wanderkorridors 

überregionale Auswirkungen auf andere Wasserkörper haben. Dies gilt auch für Langdistanzwanderfische, 

wobei für das Donaueinzugesgebiet die diadromen Störarten relevant wären, die allerdings für die 

ºsterreichische Donau als Ăausgestorbenñ gelten. 

Die Einschränkung des natürlichen Sedimenttransports zieht langfristige negative Entwicklungen, wie z.B. 

Sohleintiefungen nach sich. Dies kann zu einem Absinken des Grundwasserspiegels und zu einer 

hydrologischen Entkoppelung von Augebieten und Umland führen. Weiters kann die Veränderung des 

Feststoffhaushalts die Gewässermorphologie und das Sohlsubstrat beeinflussen und dadurch z.B. zum 

Verlust von Laichhabitaten führen. 

Für die Festlegung der Signifikanzschwellen wurde die Absturzhöhe in Bezug zu Gewässergröße und 

betroffener Fischregion betrachtet. Die Ergebnisse der Erhebung signifikanter Durchgängigkeitsbarrieren sind 

in Tabelle 2.1-10 dargestellt. 
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Tabelle 2.1-10: Signifikante Belastungen durch Querbauwerke (Durchgängigkeitsbarrieren):  
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Donau 27.427 3.947 0,9 

Rhein 1.081 125 1,3 

Elbe 307 53 0,7 

Österreich 28.815 4.125 0,9 

 
Die Auswertung bezieht sich auf jene Querbauwerke, die im Rahmen der jeweiligen ökomorphologischen 

Strukturerhebung der Länder miterfasst bzw. die von Wasserkraftbetreibern gemeldet wurden.  

Der Großteil der insgesamt mehr als 28.000 erhobenen Durchgängigkeitshindernisse ist auf flussbauliche 

Maßnahmen im Zuge des Hochwasserschutzes zurückzuführen; der Anteil der durch Wasserkraftnutzung 

bedingten Wanderhindernisse beträgt ca. 10%. Der Großteil der Wasserkraftanlagen (> 90%) ist derzeit nicht 

fischpassierbar. 

 

2.1.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Risikoanalyse  

2.1.7.1 Fließgewässer 

Beurteilung der Auswirkungen: 

Die Risikoabschätzung für die Einschätzung der Auswirkungen der stofflichen Belastungen auf Fließgewässer 

basiert 

 einerseits auf einer Bewertung von immissionsseitig vorhandenen Monitoringdaten, die sich aus 

unmittelbar im Einzugsgebiet liegenden Messstellen oder über Überblicksmessstellen ergeben und 

 andererseits auf einer Bewertung von gemessenen oder hochgerechneten emittierten Frachten 

signifikanter Punktquellen und von verfügbaren Informationen hinsichtlich der Landnutzung bei diffusen 

Quellen. 

Für einige Schadstoffe (Ammonium, Nitrit, AOX, Schwermetalle, einige Pflanzenschutzmittel wie z.B. Triazine) 

sowie für die allgemein physikalisch-chemischen Parameter (organische Substanzen, Nährstoffe) liegen 

vielfach Wassergütemessungen aus der österreichischen Wassergüteerhebung bzw. 

Gewässerzustandsüberwachung sowie Landesmessnetzen vor.  

Wasserkörper mit Restwasserstrecken, bei denen die Signifikanzgrenzen (MQRestwasser < MJNQT oder NQT-

Restwasser < NQT-Natürlich) unterschritten waren oder keine Restwasservorschreibung existiert, wurden mit einem 

Risiko der Zielverfehlung bewertet. Wasserkörper mit Restwasserstrecken, bei denen die Restwassermenge 

unbekannt war, wurden mit ĂRisiko derzeit nicht einstufbarñ bewertet.  
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Im Zuge der Risikobewertung wurden alle Wasserkörper, bei denen das Sunk/Schwall-Verhältnis von 1:5 

überschritten wurde oder dieses Verhältnis unbekannt war, mit einem Risiko der Zielverfehlung bewertet. Bei 

großen Flüssen führt das Vorhandensein von Schwall per se zur Risikoausweisung. 

Für die Risikoabschätzung in Bezug auf Aufstau wurde die Anzahl der Staue in einem Wasserkörper 

berücksichtigt. Stauketten wurden als eindeutiges Risiko der Zielverfehlung betrachtet, während einzelne 

Staue zur Bewertung ĂRisiko nicht einstufbarñ f¿hrten. 

Die Risikoabschätzung in Bezug auf morphologische Belastungen wurde anhand der Anteile der Klassen 3 

bis 5 (der 5 stufigen Klassifizierung des morphologischen Zustands) am gesamten Wasserkörper 

durchgeführt. 

Die Abschätzung des Risikos der Zielverfehlung durch Querbauwerke erfolgte unter Berücksichtigung der 

Anzahl der Wanderungshindernisse im betroffenen Wasserkörper sowie dessen Seehöhe.  

Wasserkörper im Risiko die Umweltqualitätsziele nicht zu erreichen: 

Für die Fließgewässer ergab die Risikoanalyse, dass in Österreich bei insgesamt 52% der Gewässerstrecken 

(Wasserkörperlängen) das Risiko besteht, das Ziel des guten Zustands zu verfehlen, 28% weisen kein Risiko 

auf und bei 20% ist das Risiko derzeit nicht einschätzbar.  

Die Hauptursache für die Einstufung von 52% der Fließgewässerstrecken im Risiko liegt zum einen in der 

Tatsache, dass die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle in Österreich intensiv genutzt wird. Zum 

anderen ist der Bewirtschaftungs- und Siedlungsraum in einem alpinen Land auf die Talniederungen und 

Flussebenen eingeschränkt und erfordert umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen. 

In der folgenden Tabelle 2.1-11 sind die Gesamtrisiken nach internationalen Flusseinzugsgebieten sowie für 

Österreich gesamt dargestellt.  

 

Tabelle 2.1-11: Ergebnis der Risikoabschätzung der Oberflächenwasserkörper bezogen auf die 
Gewässerlänge: Angegeben sind die Länge des jeweiligen Gewässernetzes 
(Einzugsgebiet, Gesamtösterreich), die Gesamtlängen der Wasserkörper in den drei 
Risikokategorien sowie der prozentuelle Anteil am jeweiligen Gewässernetz: 

Einzugsgebiete   Wasserkörperlänge [km]
 
 [%] der Wasserkörperlänge 

  

Länge des 
bewerteten 
Gewässer-

netzes 

kein 
Risiko 

Risiko 
nicht 

einstufbar 
Risiko 

kein 
Risiko 

Risiko 
nicht 

einstufbar 
Risiko 

 Rhein 859 304 152 403 35 18 47 

 Elbe 409 51 202 156 13 50 37 

 Donau 29.986 8.395 5.662 15.929 28 19 52 

 Österreich gesamt 31.254 8.750 6.016 16.488 28 20 52 

 
Um eine Zuordnung zur jeweiligen Risikokategorie zu ermöglichen, werden die Ergebnisse für die 

Fließgewässer in Tabelle 2.1-12 nach den folgenden drei Belastungsgruppen getrennt dargestellt: 

 chemische Schadstoffe: prioritäre Stoffe, ĂStoffe der Liste Iñ gemªÇ Richtlinie 2006/11/EG 

(gemeinschaftsrechtlich geregelte Stoffe, Bewertung des chemischen Zustandes) sowie sonstige 

relevante Schadstoffe gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Bewertung des ökologischen Zustandes); 

 allgemeine chemisch-physikalische Parameter (Gewässergüte, Kohlenstoff- und Nährstoffparameter); 

 Hydromorphologie (Subkategorien Restwasser, Schwall, Stau, Querbauwerke und Morphologie). 

 
















































































































































































































































































































































































